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§12
Gesellschaftliche Organe der Rechtspflege

Konflikt- und Schiedskommissionen als gewählte gesellschaftliche 
Organe der Rechtspflege beraten und entscheiden gemäß §§ 28 und 29 des 
Strafgesetzbuches selbständig über die strafrechtliche Verantwortlichkeit 
wegen eines Vergehens. Sie tragen damit zur Erziehung und Selbsterzie
hung der Bürger, zur freiwilligen Einhaltung des sozialistischen Rechts, 
der Grundsätze der sozialistischen Moral und zur Herausbildung neuer 
sozialistischer Beziehungen im Zusammenleben bei.

§13
Stellung des Staatsanwalts

(1) Der Staatsanwalt leitet das Ermittlungsverfahren mit dem Ziel der 
Aufdeckung und Aufklärung aller Straftaten, ihrer Ursachen und Bedin
gungen. Er übt die Aufsicht über die Ermittlungen der Untersuchungs
organe und den Vollzug der Untersuchungshaft aus.

(2) Zum Schutze der Deutschen Demokratischen Republik und der Bür
ger erhebt der Staatsanwalt Anklage gegen Personen, die hinreichend ver
dächtig sind, Straftaten begangen zu haben, oder übergibt beim Verdacht 
auf ein Vergehen unter den gesetzlichen Voraussetzungen die Sache der 
Konflikt- oder Schiedskommission zur Beratung und Entscheidung.

(3) Zur Wahrung der Einheitlichkeit der Rechtsprechung und der richti
gen Gesetzesanwendung legt der Staatsanwalt gegen das Gesetz verlet
zende Entscheidungen der Gerichte Rechtsmittel ein, beantragt die Kassa
tion rechtskräftiger Entscheidungen oder die Wiederaufnahme eines durch 
rechtskräftige Entscheidung abgeschlossenen Verfahrens.

(4) Der Staatsanwalt überwacht die Gesetzlichkeit der Verwirklichung 
der Maßnahmen der strafrechtlichen Verantwortlichkeit.

(5) Der Staatsanwalt veranlaßt zur Beseitigung der Ursachen und Be
dingungen von Straftaten geeignete Maßnahmen. Entsprechend den ge
setzlichen Bestimmungen legt er bei Gesetzesverletzungen Protest ein.

§ 14
Verbot doppelter Strafverfolgung

(1) Niemand darf wegen einer Handlung, über die ein Gericht der Deut
schen Demokratischen Republik rechtskräftig entschieden hat, erneut straf
rechtlich zur Verantwortung gezogen werden.

(2) Die Vorschriften über die Kassation rechtskräftiger Entscheidungen 
und über die Wiederaufnahme eines durch rechtskräftige Entscheidung ab
geschlossenen Verfahrens eines Gerichts werden hierdurch nicht berührt.

(3) Hat ein gesellschaftliches Organ der Rechtspflege über eine Straftat 
entschieden, ist die Durchführung eines Strafverfahrens nur zulässig, wenn 
nachträglich Tatsachen vorgebracht oder bekannt werden, aus denen sieh 
ergibt, daß die Straftat erheblich gesellschaftswidrig oder gesellschafts-
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